
§ 84 KRHhFVO 

Begriffsbestimmungen 

Bei Anwendung dieser Ordnung sind die nachfolgenden Begriffe zugrunde zu legen: 

1. Abschreibungen: 

Aufwand, der durch die Nutzung und die damit verbundene Wertminderung bei Ver-

mögensgegenständen verursacht wird. Dies betrifft überwiegend die Gegenstände des 

Sachanlagevermögens, aber auch z. B. Wertpapiere oder Forderungen können unter 

bestimmten Voraussetzungen einer Abschreibung unterliegen. 

2. Aktiva: 

Summe der Vermögensgegenstände, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt 

werden und die Mittelverwendung nachweisen. 

3. Anhang: 

Bestandteil des Jahresabschlusses, in den besondere Erläuterungen und zusätzliche 

Informationen zum besseren Verständnis der Bilanz und der Ergebnisrechnung auf-

zunehmen sind. Soweit die Erläuterungen zu komplex werden, sollen dem Anhang 

Anlagen beigefügt werden. 

4. Anlagevermögen: 

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt 

sind, der kirchlichen Aufgabenerfüllung auf Dauer zu dienen. 

5. Anordnungen: 

Förmliche Aufträge der den Haushalt bewirtschaftenden Bereiche an die Finanz-

buchhaltung zur Ausführung des Haushaltes. Dabei kann der Zeitpunkt der 

Buchung und der Zahlung auseinanderfallen. 

6. Anschaffungskosten: 

Die Definition der Anschaffungskosten findet sich in § 52 Absatz 2; es wurden die 

handelsrechtlichen Bestimmungen übernommen. Dementsprechend sind Nebenkosten 

einzubeziehen und eventuelle Minderungen des Anschaffungspreises abzusetzen. 

7. Aufwendungen: 

Wertmäßiger, nicht unbedingt zahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und 

Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) innerhalb eines Haushaltsjahres, 

8. Außergerichtliches Mahnverfahren: 

Beschreibt das innerkirchliche Verfahren in Abgrenzung zum gerichtlichen Mahn-

verfahren. 

9. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge: 

Aufwendungen und Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit an-

fallen. 

10. Außerplanmäßige Maßnahmen: 

Maßnahmen, für deren Zweck im Haushalt keine Haushaltsmittel veranschlagt sind. 



11. Auszahlung: 

Abfluss von Zahlungsmitteln. Eine Auszahlung vermindert den Zahlungsmittelbe-

stand in der Kasse bzw. auf den Bankkonten. 

12. Baumaßnahme: 

Ausführung eines Baues (Neu-, Erweiterungs- und Umbau) sowie die Instandsetzung 

an einem Bau, soweit sie nicht der laufenden Bauunterhaltung dient. 

13. Bilanz: 

Gegenüberstellung der Vermögenswerte (Aktiva) einerseits sowie des 

Eigenkapitals, der Sonderposten und der Schulden (Passiva) andererseits zu einem 

bestimmten Stichtag in Kontoform. 

14. Bilanzergebnis: 

Das Bilanzergebnis (Bilanzgewinn oder -verlust) ergibt sich aus dem Jahresergebnis 

nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen, die verpflichtend aus den 

haushaltsrechtlichen Vorschriften bzw. Gremienbeschlüssen resultieren. Dies 

geschieht entweder im Folgejahr oder wird im abzuschließenden Jahr im Anschluss 

an das Jahresergebnis dargestellt. 

15. Controlling: 

Unterstützendes Führungs- und Entscheidungsinstrument zur Steuerung und Kon-

trolle der kirchlichen Arbeit durch die Bereitstellung geeigneter Informationen (Be-

richtswesen), insbesondere aus dem Rechnungswesen. Das Controlling soll beispiels-

weise das Einhalten von Budgetvorgaben dokumentieren. Bei einer zielorientierten 

Planung der kirchlichen Arbeit kommt die Dokumentation des Erreichens gesetzter 

Ziele hinzu. Die Begleitung der laufenden Haushaltsausführung wird als operatives, 

die zukunftsorientierte Auswertung, z. B. als Entscheidungsvorbereitung, wird als 

strategisches Controlling bezeichnet. 

16. Daueranordnung: 

Anordnung für wiederkehrende Buchungen, die für ein Haushaltsjahr gilt. 

17. Debitor: 

Begriff im Rechnungswesen für die Schuldnerin bzw. den Schuldner von Forderun-

gen. 

18. Einzahlungen: 

Zufluss von Zahlungsmitteln. Eine Einzahlung erhöht den Zahlungsmittelbestand in 

der Kasse bzw. auf den Bankkonten. 

19. Erfüllungsbetrag: 

Erfüllungsbetrag ist der Betrag, den die Schuldnerin oder der Schuldner zur 

Erfüllung der Verpflichtung aufbringen muss. 

20. Erlass: 

Verzicht auf eine Forderung gegenüber einer Schuldnerin bzw. einem Schuldner. 

21. Ergebnisplan, Ergebnisrechnung: 

Teil des Haushaltsplans bzw. des Jahresabschlusses als Grundlage für die Planung 

und den Nachweis der Aufwendungen und Erträge. 



22. Erträge: 

Wertmäßiger, nicht unbedingt zahlungswirksamer Ressourcenzuwachs innerhalb ei-

nes Haushaltsjahres. 

23. Fehlbetrag (Jahresergebnis): 

Der Betrag, um den die Aufwendungen höher sind als die Erträge.

24. Finanzdeckung: 

Dieser Grundsatz beschreibt das Erfordernis, zur Deckung von bestimmten Passiv-

posten (Rücklagen, finanzgedeckte Sonderposten, finanzierte Rückstellungen) Geld-

anlagen separat von weiteren Anlagen zu tätigen. Die Finanzdeckung dient der Si-

cherstellung der Liquidität für den Zeitpunkt, zu dem die Passivposten für die 

Finanzierung benötigt werden. 

25. Finanzmittel: 

Finanzmittel im Sinne dieser Rechtsverordnung sind Geldbestände auf den Bank-

konten und Bargeldbestände, zuzüglich der Forderungen und abzüglich der 

Verbindlichkeiten. 

26. Finanzplanung: 

Aufgrund kirchengesetzlicher Vorschrift zu erstellende mehrjährige Planung des vo-

raussichtlichen Ressourcenbedarfs und der Finanzierungsmöglichkeiten. 

27. Forderungen: 

In Geld bewertete Ansprüche der kirchlichen Körperschaft. 

28. Geschäftsvorfälle: 

Vorgänge des kirchlichen Handelns, die in der Buchhaltung erfasst und dokumentiert 

werden müssen, weil sie Auswirkungen auf die Vermögenszusammensetzung der 

Körperschaft haben. 

29. Handlungsfelder kirchlicher Arbeit: 

Funktionale Beschreibung eines bestimmten Bereiches der inhaltlichen kirchlichen 

Arbeit, der in der Regel auch Grundlage der zielorientierten Planung der kirchlichen 

Arbeit ist. 

30. Handvorschüsse: 

Beträge, die einzelnen Dienststellen oder Mitarbeitenden zur Bestreitung von klei-

neren Ausgaben zugewiesen werden und die regelmäßig abgerechnet werden. 

31. Haushaltskonsolidierung: 

Eine ggf. mehrjährige Maßnahme, die zu einem dauerhaften Haushaltsausgleich führt. 

Dabei sollen die in der Zukunft regelmäßig wiederkehrenden Erträge die zwangsläu-

figen Aufwendungen und die für die Erhaltung (Erneuerung) des Vermögens durch-

schnittlich notwendigen Haushaltsmittel mindestens um die zusätzlichen Zins- und 

Tilgungsverpflichtungen übersteigen. 

32. Haushaltsmittel: 

Der Begriff der Haushaltsmittel ist im Sinne dieser Rechtsverordnung als Sammel-

begriff für alle Erträge und Aufwendungen sowie die mit der Investitions- und Fi-
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nanzierungstätigkeit verbundenen zahlungswirksamen Zugänge und Abgänge zu 

verstehen. 

33. Herstellungskosten: 

Die Definition der Herstellungskosten findet sich in § 52 Absatz 3, es wurden die 

handelsrechtlichen Bestimmungen übernommen. Zu den Herstellungskosten gehören 

die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung sowie 

angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des 

Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst 

ist. Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen angemessene Teile der Kosten 

der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen für soziale Einrich-

tungen der Körperschaft, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche 

Altersversorgung einbezogen werden, soweit diese auf den Zeitraum der Herstellung 

entfallen. 

34. Immaterielle Vermögensgegenstände: 

Nicht-physische Vermögenswerte im Eigentum einer kirchlichen Körperschaft, die 

in der Bilanz abzubilden sind, beispielsweise bestimmte Lizenzen, Patente oder Ur-

heberrechte. Werden diese gekauft, sind sie grundsätzlich mit den 

Anschaffungskosten aufzunehmen, selbst geschaffene Gegenstände sind dagegen 

nur unter besonderen Voraussetzungen aktivierbar. 

35. Interne Belegnummern: 

Belegnummern, die in der Buchhaltung vom automatisierten Datenverarbeitungs-

programm vergeben werden. 

36. Investitionen: 

Verwendung von Finanzmitteln, die das Anlagevermögen verändern. 

37. Investitions- und Finanzierungsplan: 

Der Investitions- und Finanzierungsplan ist Teil des Haushaltsplans und dient als 

Grundlage für die Planung und Finanzierung der Investitionen. Diese werden 

einzeln mit ihrer jeweiligen Finanzierung ausgewiesen, sofern sie über 20 000 Euro 

im Einzelfall liegen, alle kleineren Investitionen werden lediglich als kumulierte 

Summe ohne Finanzierung dargestellt. 

38. Kapitalflussrechnung: 

Die Kapitalflussrechnung orientiert sich im Grundsatz an dem Deutschen Rech-

nungslegungsstandard (DRS). Sie stellt die Zahlungsströme und Zahlungsmittelbe-

stände dar und gibt Auskunft über die strukturelle Zahlungsfähigkeit der kirchlichen 

Körperschaft. In der Planung wird die Kapitalflussrechnung als Kapitalflussplan ver-

einfacht dargestellt. Im Regelfall stellen Kapitalflussrechnung und -plan den Zah-
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lungsmittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzie-

rungstätigkeit sowie aus internen Finanzierungen (Rücklagenbewegungen) dar. 

39. Kapitalgrundbestand: 

Der Teil des Eigenkapitals, der nicht den Rücklagen zuzuordnen ist. 

40. Kassenkredite: 

Kurzfristige Darlehen zur Liquiditätsverstärkung im Rahmen des Haushaltsbeschlus-

ses. 

41. Kaufmännisches Rechnungswesen: 

Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung, 

die zum Teil auch als Doppik (doppelte Buchführung in Konten) bezeichnet wird. 

42. Kirchlicher Bereich: 

Der kirchliche Bereich in dieser Rechtsverordnung umfasst sowohl die verfasste 

Kirche als auch die Diakonie. 

43. Kontenrahmen: 

Der von der Landeskirche festgelegte Kontenrahmen ist ein systematisches Konten-

verzeichnis für die Buchführung. Der landeskirchliche Kontenrahmen basiert auf den 

Vorgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland (mit Stand vom Juni 2006). 

44. Korrekturposten für Wertschwankungen: 

Optionaler Posten auf der Passivseite, der an Stelle einer Reduzierung von 

Rücklagen, Sonderposten oder anderen Posten, die der Finanzdeckung unterliegen, 

in die Bilanz eingestellt werden kann. 

45. Kosten: 

In Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von 

Vermögensgegenständen und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur 

kirchlichen Aufgabenerfüllung in einer bestimmten Periode. 

46. Kosten- und Leistungsrechnung: 

Teil des internen Rechnungswesens, in dem im Wesentlichen die Kosten und Erlöse 

verursachungsgerecht auf Kostenstellen verteilt und ggf. Kostenträgern zugeordnet 

werden. 

47. Kreditor: 

Begriff im Rechnungswesen für die Gläubigerin bzw. den Gläubiger einer Verbind-

lichkeit. 

48. Lebenspartnerschaft: 

Begriff des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG); die Rechtsfolgen sind denen der 

Ehe in bürgerlich-rechtlichen Angelegenheiten zum größten Teil nachgebildet. 
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49. Passiva: 

Bezeichnung für die rechte Seite der Bilanz, die mit der Summe des Eigenkapitals, 

der Sonderposten und der Schulden die Mittelherkunft nachweist. 

50. Quittung: 

Schriftlicher Nachweis einer erhaltenen oder geleisteten Zahlung. 

51. Rücklagen: 

Positionen des Eigenkapitals, die verpflichtend oder freiwillig gebildet werden und 

durch Finanzanlagen gedeckt sein müssen. 

52. Rückstellungen: 

Passivpositionen in der Bilanz, die hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe unge-

wiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden (unge-

wisse Verbindlichkeiten, zum Beispiel Pensions- und Clearingrückstellungen). 

53. Schulden: 

Bilanziell umfassen die Schulden die Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Inhalt-

lich handelt es sich dabei um Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde 

nach feststehen. Eine andere Bezeichnung für die Schulden ist im Rahmen der 

bilan-ziellen Darstellung Fremdkapital (s. a. Nummer 54. Sonderposten). 

54. Sonderposten: 

Eingehende Zuwendungen, die an noch zu erfüllende Bedingungen geknüpft sind 

(z. B. zweckgebundene Spenden, Investitionszuschüsse). Sie werden als 

Passivposten zwischen Eigenkapital und Fremdkapital ausgewiesen. 

55. Sondervermögen: 

Vermögensteile, die der Erfüllung bestimmter Zwecke dienen, und abgesondert mit 

eigenem Haushalt getrennt verwaltet werden. Ihr Bestand ist im Jahresabschluss 

auszuweisen. 

56. Überplanmäßige Maßnahmen: 

Maßnahmen, für die die im Haushaltsplan eingestellten Haushaltsmittel unter Ein-

beziehung aller vorgesehenen Deckungsmöglichkeiten (z. B. Budgets) nicht ausrei-

chen. 

57. Überschuss (Jahresergebnis): 

Der Betrag, um den im Rahmen des Jahresabschlusses die Erträge höher sind als die 

Aufwendungen. 

58. Umlaufvermögen: 

Die Teile des Vermögens, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabener-

füllung zu dienen und die keine Rechnungsabgrenzungsposten sind. 

13.02.2018 Nordkirche 51



5.215-102 KRHhFVO Kaufmännisches-Rechnungswesen-Haushaltsführungsverordnung

59. Verbindlichkeit: 

Zahlungsverpflichtung der kirchlichen Körperschaft als Schuldnerin gegenüber 

einer Gläubigerin oder einem Gläubiger. 

60. Vermögen: 

Das Vermögen wird auf der linken Seite der Bilanz ausgewiesen (Aktiva) und 

gliedert sich in das Anlage- und das Umlaufvermögen. 

61. Vorbücher: 

Vorgelagerte automatisierte Verfahren, in denen Geschäftsvorfälle gesammelt wer-

den können. Die Buchungen werden in einer Summe oder einzeln in das Hauptver-

fahren (Grund- und Hauptbuch) übertragen. 

62. Vorräte: 

Umfasst alle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch, 

zur Verarbeitung oder zur Veräußerung bestimmt sind. 

63. Zahlungsmittel: 

Geldbestände auf den Bankkonten, Schecks und Bargeldbestände 

64. Zahlungswirksamkeit: 

Als zahlungswirksam im Sinne dieser Verordnung sind Geschäftsvorfälle 

anzusehen, die zu einer Veränderung des Geldvermögens führen. 

65. Ziele: 

Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen 

und die qualitativ sowie quantitativ beschrieben und überprüft werden können. 

66. Zielorientierte Planung der kirchlichen Arbeit: 

Gestaltung des Haushalts durch Festlegung von Zielen der kirchlichen Arbeit und 

Darstellung des zur Zielerreichung erforderlichen Ressourcenbedarfs. 

67. Zuschreibung: 

Erhöhung des Wertansatzes eines Vermögensgegenstandes im Vergleich zum Wert in 

der vorhergehenden Bilanz aufgrund von Wertaufholungen. Die Zuschreibung ist 

prinzipiell eine vollständige oder anteilige Umkehr einer vorherigen außerplanmäßi-

gen Abschreibung. Sie ist daher nur möglich bis zur Höhe der fortgeschriebenen An-

schaffungs- und Herstellungskosten, die zum Zeitpunkt vor der außerplanmäßigen 

Abschreibung bilanziert waren, und unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die 

in der Zwischenzeit zu buchen gewesen wären. 
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68. Zuwendungen: 

Oberbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse: 

1. Zuweisungen Zahlungen an Dritte oder von Dritten innerhalb des kirchlichen 

Bereiches. 

2. Zuschüsse Zahlungen an den oder aus dem außerkirchlichen Bereich. 

69. Zweckbindung von Erträgen: 

Die Frage, ob Spenden oder vergleichbare Erträge einer Zweckbindung (von Dritten) 

unterliegen, ist immer aus der Sicht der empfangenden (bilanzierenden) Einrichtung 

bzw. Körperschaft zu beurteilen. Geht beispielsweise eine Spende für „die Senioren-

arbeit der Kirchengemeinde“ ein, so hätte diese Spende aus der Sicht des Teilbereichs 

Seniorenarbeit keine Zweckbindung, da sie allgemein für die eigene Arbeit eingesetzt 

werden könnte. Aus Sicht der (bilanzierenden) Kirchengemeinde darf die Spende 

jedoch nur in einem bestimmten Bereich (Seniorenarbeit) verwendet werden und hat 

somit – aus Sicht der Kirchengemeinde – sehr wohl eine Zweckbindung. Eine derar-

tige Spende ist somit, da sie sich im Buchungskreislauf der Kirchengemeinde befindet, 

immer als zweckgebundene Spende anzusehen. Dies bedeutet, dass allgemeine 

Spenden, also z. B. „für die Arbeit der Kirchengemeinde“, nur auf der bilanzierenden 

Ebene (hier: der Kirchengemeinde selbst) erscheinen können. 


